
Gemeinde Oberkrämer 
Der Bürgermeister 
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Sprechzeiten: 
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Information zur Nutzung der OZG-konformen Rechnungseingangsplattform 
 

Aufgrund der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen im 

Land Brandenburg (Brandenburgische E-Rechnungsverordnung – BbgERechV) ist die Gemeinde Ober-

krämer als öffentlicher Auftraggeber ab dem 01.01.2025 verpflichtet, elektronische Rechnungen auch 

im Unterschwellenbereich anzunehmen und zu verarbeiten.  

 

Die zur Empfangsbereitschaft für elektronische Rechnungen erforderliche „elektronische Adresse“ ist 

die Leitweg-ID. 

 

Die Leitweg-ID der Gemeinde Oberkrämer lautet: 12-121014993879690-35. 

 

Für die elektronische Rechnungsstellung an die Gemeinde Oberkrämer steht die zentral bereitge-

stellte OZG-konforme Rechnungseingangsplattform (OZG-RE) kostenlos zur Verfügung. Die OZG-RE 

ist über die Adresse https://xrechnung-bdr.de erreichbar.  

 

Der Rechnungssender richtet auf der Plattform ein kostenfreies Nutzerkonto ein (siehe Nutzungsbe-

dingungen unter https://xrechnung-bdr.de).  

Über das Portal können dann Rechnungen durch Web-Erfassung, Upload, E-Mail oder PEPPOL über-

mittelt werden. Der Einreichungsweg ist dem Rechnungssteller bereits bei Auftragserteilung mitzutei-

len. 

 

Die E-Rechnung muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Leitweg-ID,  

2. die Bankverbindungsdaten,  

3. die Zahlungsbedingungen und   

4. die E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers  

 

Die elektronische Rechnung hat zusätzlich mindestens folgende Angaben zu enthalten, wenn diese 

dem Rechnungssteller bereits bei Beauftragung übermittelt wurden:  

1. die Lieferantennummer, 

2. eine Bestellnummer,  

3. ein Aktenzeichen, sofern vorhanden 

 

Die Rechnung gilt als zugestellt, wenn der Status der Rechnung auf „bereitgestellt“ wechselt. Eine 

Rechnung kann durch das Portal den Status „zurückgewiesen“ erhalten, wenn die Validierung (z. B. 

auch Virenprüfung) nicht bestanden wird. Die Rechnung wurde dann nicht zugestellt. Der Status ist im 

OZG-RE einsehbar. Die Protokolldaten werden nach 30 Tagen gelöscht. 

https://xrechnung-bdr.de/

